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SachverhaLt urid Anträge 

I. 	Auf die europäische Patentanmeldung 81 106 306.4 wurde 

das europ.ische Patent 0 046 543 auf der Grundlage von 

sechs Patentanspruchen ert.eilt. 

Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Mittel zurn gleichzeitigen Farben bzw. TOnen, Waschen 

und Kondjtjonieren von menschlichen Haaren, bestehend aus 

einem Oxidationshaarfarbemittel, das Qbliche Oxidations-

farbstoffe und kosmetische Hilfsrnittel enthalt, dadurch 

gekennzeichnet, dag gleichzeitig 

kationische Polyrnere in einer Menge von 0,5 bis 

4,0 Gew.-% 

anionische Tenside in einer Menge von 1 bis 25 Gew.-% 

C) amphotere oder zwitterionische Tenside in einer Menge 

von 1 bis 5 Gew.-% 

jeweils bezogen auf das gesarnte Mittel, enthalten sind." 

II. 	Gegen die patenterteilung wurden zwei EinsprQche 

eingelegt. Wahrend des Einspruchsverfahrens wurden von 

den beiden Einsprechendefl insgesarnt 10 Entgegenhaltungen 

für die Beurteilung der Patentfhigkeit in das Verfahren 

eingefQhrt, von denen die nachstehend zitierte von der 

Einspruchsabteilung als nachstliegender Stand der Technik 

erachtet wurde: 

(5) 	FR-A-2 402 446. 

Für die Argumentation der Einspruchsabteilung in ihrer 

Entscheidung war weiterhin die Entgegenhaltung 

1275.1) 
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(10) 	K. Schrader, Grundlagen und Rezepturen der 

Kosrnetika (1979, Dr. Alfred Hutheg, Verlag, 

Heidelberg) , Seite 450 

von Bedeutung. 

III. Die Einspruchsabteilung wies die Einsprüche zuruck und 

hielt das Patent mit elner Zwischenentscheidung in 

geándertem Umfang auf der Grundlage von fünf 

Patentanspruchen aufrecht. Der dieser Entcheidung 

zugrundeliegende Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Mittel zum gleichzeitigen Fárben bzw. TOnen, Waschen 

und Konditionieren von menschlichen Haaren, bestehend aus 

einem Oxidationshaarfarbemittel, das Qbliche Oxidations-

farbstoffe und kosmetische Hilfsmittel enthält, dadurch 

gekennzeichnet, daf, gleichzeitig 

kationische Polyrnere in einer Menge von 0,5 bis 

4,0 Gew.-% 

anionische Tenside in einer Menge von 1 bis 25 Gew.-% 

amphotere oder zwitterionische Tenside in einer Menge 

von 1 bis 5 Gew.-% 

jeweils bezogen auf das gesamte Mittel, enthalten sind, 

und dag das Varhä].tnis von anionischem Tensid b) zu 

amphoterem oder zwltterionischem Tensid C) 5 : 1 bis 

1 : 1 betragt". 

(Hervorhebung durch Fettdruck des gegenuber dem erteilten 

Patentanspruch 1 geanderten Teils des Anspruchs) 

Die Einspruchsabteilung sah in der vorgenommenen Anderung 

keinen Verstog gegen Artikel 123 (2) und (3) EPU. 

1275.D 	 . . .1... 
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Des weiteren erkannte die Einspruchsabteiluflg das 

vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit 

(Art. 54 EPU) sowie der erfinderischen Tatigkeit (Art. 56 

EPU) im wesentlichen aus folgenden Gründen an: 

Keine der genannten Entgegenhaltungen beschreibe den 

Gegenstand der Patentanspruche, so dag dieser neu sei. 

Diese Tatsache werde auch von den Einsprechenden nicht in 

Zweifel gezogen. 

Die Druckschrift (5) beschreibe ein Haarfarbemittel und 

ein Haarfarbeverfahren, in dem Qbliche Oxidationsfarb-

stoffe und kosmetische Hilfsrnittel angewendet wUrden. 

Ausgehend von dieser Druckschrift kOnne die dem 

Streitpaterit zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen 

werden, ein vorteilhafteres Mittel zum gleichzeitigen 

Farben bzw. TOnen, Waschen und Konditionieren von 

rnenschlichen Haaren bereitzustellen. Aufgrund von 

vergleichsversuchen, vorgelegt am 9. Dezernber 1983, solle 

der Vorteil in der Verbesserung der Naik.Inrnbarkeit 

liegen. Die Relevanz der Vergleichsversuche sei 

anzuerkennen, da die Zusarnmensetzung des Mittels in den 

vergleichsversuchen dem Gegenstand des Streitpatents 

naher komrne als irgendein konkretes Beispiel aus der 

Druckschrift (5) 

Im Stand der Technik seien nur àuIerst aligemeine Angaben 

bezuglich der LOsung der Aufgabe enthalten, die dem 

Fachmann keine erfolgversprechenden Anregungen dafQr 

lieferten, daS der Zusatz eines amphoteren Tensids in 

einem Frbemitte1 gerade die Verbesserung der Naikãrnrn-

barkeit bewirkten. Beispielsweise gehe aus der Entgegen-

haltung (10) lediglich hervor, dag amphotere Tenside eine 

Anwendung in Shampoos finden kOnnten, wobei 

konditionierende Effekte erreicht werden konnten. Die 

sehr ailgemein gehaltene Lehre kOnne somit nicht ohne 

1175.1) 	 . . .1... 
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weiteres auf Fãrbeshampoos ubertragen werden, wobei der 

konditionierende Effekt auch noch in der spezifischen 

Verbesserung der Nagkrnrnbarkeit liegen soil. 

Im Qbrigen habe die Patentinhaberin in ihrern Vergleichs-

bericht zeigen kOnnen, daf, das Verhitnis von anionischem 

Tensid zu zwitterjonischem Tensid entscheidend zur LOsung 

der Aufgabe beitrage. Das europäische Patent sei daher in 

geãndertem Umfang aufrechtzuerhalten gewesen. 

IV. 	Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteiiung hat die 

BeschwerdefQhrerin (Einsprechende (02)) Beschwerde 

erhoben sowie die Beschwerdegebuhr rechtzeitig 

entrichtet. Die Frist für das Einreichen der Beschwerde-

begrUndung wurde versäumt. In einern Wiedereinsetzungs-

verfahren wurde mit Zwischenentscheidung vom 

20. Februar 1992 dern Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben 

und die Beschwerdeführerin in die Frist zur Einre±chung 

der BeschwerdebegrQndung wieder eingesetzt. 

Zustz1ich zu dem bereits im Einspruchsverfahren 

diskutierten Stand der Technik wird die Beschwerde u. a. 

weiterhin auf die Entgegenhaltungen 

Advances in Cosmetic Technology 1978, S. 41, 62 

DE-A-2 344 522 

gestUtzt. 

Da das angegriffene Patent Mittel zum gleichzeitigen 

Fãrben bzw. TOnen, Waschen und Konditionieren von 

menschlichen Haaren betreffe, sei nicht nur Stand der 

Technik relevant, der sich auf Fäibemittei bezOge, 

sondern auch derjenige, der sich mit dern Waschen und 

Konditionieren von menschlichen Haaren befasse. Zu diesem 

Stand der Technik zählten in erster Linie Shampoos und 

1275.D 	 . . .1... 
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KonditionieruflgSmittel, wie sie in Entgegenhaltung (11) 

beschrieben selen. Der Fachmann werde daher diese 

Entgegenhaitl1flgefl zur LOsung der dem angegriffenen Patent 

zugrundeliegende Aufgabe berQcksichtigen. Aus Seite 62, 

erstem Absatz dieser Entgegenhaltung sei bekannt, da 

amphotere Tenside einen Konditionierungseffekt ausQbten. 

Wie aus der Entgegenhaltung (10) zweiter Absatz des 

Kapitels 2.1.5 bekannt sei, gehOrte es darUber hinaus zum 

Wissen des Fachxnanns, dai! amphotere Tenside háufig mit 

anionischeii Tensiden kornbiniert wUrden. Es sei weiterhin 

zur Genuge bekannt, daf?, kationische Polymere einen 

Konditionierungseffekt ausubten. 

Mit diesem Wissen gewappnet, habe der Fachmann die 

MOglichkeiten, die dem angegriffenen Patent zugrunde-

liegende Aufgabe zu lOsen, indem die Lehre der 

Entgegenhaltung (5) mit der Lehre der Entgegenhaltung 

(11) kombiniert werde. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) halt diesen 

Ausfuhrungen entgegen, dag aus der Druckschrift (5) 

keinerlei Hinweis darauf zu entnebmen sei, dag die 

gleichzeitige Anwesenhéit eines amphoteren oder zwitter-

ionischen Tensids mit einem kationischen Polyrneren in 

einem Haarfärbemittel irgendeinen anwendungstechnischen 

Vorteil mit sich bringe, ebensowenig wie ein Hinweis 

darauf, dag man zur Herstellung der dort genannten Cremes 

oder Gele bekannte Shampoos als Grundlage einsetzen 

kOnne. 

Die Entgegenhaltungen (11) und (12), die von der 

BeschwerdefQhrerin mit dem Beschwerdeschriftsatz 

eingereicht worden seien, hatten hingegen mit Haarfarbe-

mittein nichts zu tun. Entgegenhaltung (11) beschreibe in 

ailgemeiner Form die Eigenschaften von Betainen in 

Shampoos und die Druckschrift (12) bezOge sich ebenfalls 

auf Shampoomittel, nicht jedoch auf Mittel zum Farben von 

1 27 . 1) 
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Haaren. Haarfrbemitte1 müZten dagegen eine andere 

Konstitution aufweisen, insbesondere muften sie dicker 

sein. Eine schlichte Ubertragung der Bedingungen, wie sie 

für Shampoos angemessen seien auf Haarfãrbemittel wQrde 

der Fachrnann nicht vornebinen. Uberdies haben die 

Vergleichsversuche gezeigt, dag ein nicht zu erwartender, 

synergistischer Effekt bezUglich der Nagkarnmbarkeit 

auftrete, wenn eine Zusarnrnensetzung gemag Hauptanspruch 

vorgenommen wUrde. Dieser Synergismus zwischen Anion-

tensid und Betaintensid in bezug auf eine Verbesserung 

der Nagkarnrnbarkeit sei aus der Entgegenhaltung (12) nicht 

zu entnebrnen; dieser Effekt werde in dieser Druckschrift 

ausschlieglich dem kationischen Polymeren zugeschrieben. 

Ein Fachmann, der den Inhalt der Druckschriften (11) und 

(12) kenne, htte somit keinen Grund gehabt, die 

insbesondere in der Entgegenhaltung (12) beschriebene 

Shampoozusarnmensetzung mit den in der Druckschrift (5) 

genannten Farbstoffen zu kombinieren. 

Selbst wenn der zuin Beleg der erfinderischen Tätigkeit 

vorgelegte Effekt einer verbesserten Nakárnmbarkeit in 

rQckschauender Betrachtung als naheliegend erschiene, da 

ein soicher Effekt sowohi von kationischen Polymeren als 

auch von Betaintensiden bekannt gewesen sei, sei damit 

noch nicht die erfindungsgemaIe Zusammensetzung 

nahegelegt, wenn weder aus der Entgegenhaltung (11) noch 

aus der Entgegenhaltung (12) ein bezuglich der Nag-

kärnmbarkeit auftretender Synergismus zwischen Aniontensid 

und amphoteren oder zwitterionischen Tensiden bekannt 

gewesen sei. 

VI. 	Am 7. Dezember 1993 f and eine mündliche Verhandlung 

statt, wahrend deren Verlauf die Parteien noch einmal 

ausführlich ihre jeweiligen Standpunkte betonten. 

Insbesondere führte die Beschwerdegegnerin aus, dag eine 

Kombination der Komponenten, wie sie in der Entgegen-

haltung (11) beschrieben sei zu Ausfallungen fuhre und 

1275.D 	 . . .1... 
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daher dort in sauren Milieu gearbeitet werde. Die zu 

diesen Problemen durchgefuhrten Versuche seitens der 

Beschwerdegegnerifl htten sodann zu einem unerwarteten 

Effekt bezüglich der Nagkmmbarkeit gefUhrt. 

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

europaischen Patents Nr. 0 046 543. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Eeschwerde 

zurückzuweisen. 

Ent scheidungsgründe 

Die BeschwerdefUhrerin hat frist- und formgerecht 

Beschwerde erhoben, jedoch die Beschwerdebegründung nicht 

rechtzeitig eingereicht. Das auf diesern Versãurnnis 

beruhende Wiedereinsetzungsverfahren wurde durch die 

Zwischenentscheidung T 612/90 dieser Karnmer vom 

20. Februar 1992 in der Weise entschieden, dag die 

Beschwerdefuhrerin in die Frist zur Einreichung der 

BeschwerdebegrQndung wiedereingesetzt wurde. Die 

Beschwerde ist somit zulãssig. 

Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft ein.Mittel zurn 

gleichzeitigen Farben bzw. TOnen, Waschen und 

Konditionieren von inenschlichen Haaren, bestehend aus 

einern Qxidationshaarf.rbemitte1, das Ubliche Oxidations-

farbstoffe und kosrnetische Hilfsmittel enth1t, wobei 

kationische Polymere in einer Menge von 0,5 bis 

4,0 Gew.-%, anionische Tenside in einer Menge von 1 bis 

25 Gew.-% sowie amphotere oder zwitterionische Tenside in 

einer Menge von 1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 

gesamte Mittel enthalten sind. 

1275.1) 
	 ../... 
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Neuheit (Artikel 54 EPU) 

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung und aller 

Parteien steht keine der im Verfahren genannten 

Druckschri ften dem Patentgegenstand neuheit sschädl ich 

entgegen. Dieser Auffassung schlieEt sich die Kamrner an. 

Aufgabe und LOsung 

4.1 	Ausgangspunkt für die Beurteilung der Patent f ähigkeit im 

Hinblick auf die erfinderische Tãtigkeit und damit 

nächstliegender Stand der Technik ist nach Auffassung der 

Karnrner die Druckschrift (5) . Die Kammer schlieS,t sich 

insoweit der Auffassung der Einspruchsabteilung in ihrer 

angefochteñen Entscheidung an. 

In der Druckschrift (5) ist ein Haarfãrbemittel 

beschrieben auf der Basis eines Oxidationsfarbstoffes, 

das ein kationisches Polymer und ein anionisches Tensid 

enthãlt. Daskationische Polymer ist mit 1 bis 15 Gew.-% 

enthalten. Auf Seite 9, Zeilen 29 bis 31 ist em 

anionisches Tensid in der Konzentration von 0,5 bis 

15 Gew.-% beschrieben. Das Beispiel 14 beschreibt eine 

Zusamrnensetzung, in der das kationische Polymer in einer 

Konzentration von 4 Gew.-% und das anionische Tensid 

einer Konzentration von 12 Gew.-% enthalten sind. Gemäf 

den Ausfuhrungen auf Seite 2, Zeilen 12 bis 33 ist das 

nach einem einstufigen Verfahren gefarbte Haar in 

feuchtem Zustand leicht krnmbar, nach dem Trocknen 

glänzend und weist Volurnen und einen angenebrnen Griff 

auf. 

4.2 	Gegenuber der Druckschrift (5) besteht die Aufgabe für 

die vorliegende Erfindung darin, ein bezuglich des 

Konditionierens von menschlichen Haaren verbessertes 

Haarfrbemitte1 bereitzustellen. 

1275.D 	 . . .1... 



- 9 - 	 T 0612/90 

1! 

4.3 	Die LOSUng der Aufgabe besteht in der Zugabe eines 

amphOterefl oder zwitterionischen Tensids in einer Menge 

von 1 bis 5 Gew.-% zu einem Oxidationshaarfarbemittel, in 

dern kationische Polymere in einer Menge von 0,5 bis 

4,0 Gew.-% und anionische Tenside in einer Menge von 1 

bis 25 Gew.-% enthalten sind, wobei das Verh1tnis von 

anionischem Tensid zu amphoterem oder zwitterionischern 

Tensid 5 : 1 bis 1 : 1 becragt. Gernag der drei Beispiele, 

die in dem Streitpatent die Zusarnrnensetzung und Vorteile 

des erfindungsgemen Haarfarbemittels für jeweils eine 

mitteiblonde, kupfergoldene und schwarze Farbung mit 

gleichzeitigem Waschen und Konditionieren beschreiben, 

war das Haar jeweilsnach der Behandlung in der 

gewQnschen Farbe gefarbt und lieZ sich in feuchtem 

Zustand leicht kärnrnen. Wahrend des Prufungsverfahrens hat 

die Patentinhaberiri am 9. Dezernber 1983 weitere 

Vergleichsversuche eingereicht, mit denen der Nalkàrnrribar-

keitswiderstand eines beanspruchten Haarfãrbemittels mit 

dernjenigen verglichen wurde, wie er bei Haarfrbemitte1n 

auftritt, die entweder kein anionisches Tensid oder kein 

zwitterionisches Tensid enthielten. GegenQber beiden 

letztgenannten Haarfàrbernitteln zeigte das erfindungs-

gemafe Haarfãrbemittel einen verbesserten NaJ,kâmrnbar-

keitswiderstand. Während die Haarfãrbemittel des Standes 

der Technik einen NaJ,kmrnbarkeitswiderstand von jeweils 

54 % und 66 % aufwiesen, betrug der Nafkämrnbarkeitswider -

stand der erfindungsgemäfen Zusamrnensetzung 51 %; per 

definitionern bedeutet ein verringerter Naf!krnrnbarkeits-

widerstand eine Verbesserung der Nafkämmbarkeit und damit 

der Konditionierung der Haare. Dieser Versuchsbericht, in 

Zusamrnenhang mit den vergleichsbeispielen, uberzeugt die 

Karnmer, da1! die Aufgabe, eine Verbesserung eines 

Haarfärbemitcels bezUglich der Konditionierung der Haare 

zu erreichen, gelost ist. 

1275 . [) 
	 .1... 
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5. 	Erfinderische Tãtigkeit (Art. 56 EPU) 

Es bleibt die Frage zu beantworten, ob im Hinblick auf 

die gestellte Aufgabe das Zurverfugungstellen der 

beanspruchten Haartrbemittel eine erfinderische Leistung 

darsteilt. 

	

5.1 	Ausgehend von der Druckschrift (5) ist zu entscheiden, ob 

der Fachrnann in dern Bestreben, bei einem Haarfrbemittel 

einen konditionierenden Effekt zu verbessern, eine Zugabe 

von amphoteren oder zwitterionischen Tensiden in einer 

Menge von 1 bis 5 Gew.-% ohne weiteres in Erwágung 

gezogen hãtte, wobei zusátzlich das Verháltnis von 

anionischem Tensid zu amphoterern oder zwitterionischem 

Tensid 5 	1 bis 1 	1 betrgt, oder ob diese Ma1nahine 

eine erfinderische Leistung darstelit. 

	

5.2 	Aus der Druckschrift (5) selbst ist ein Hinweis auf die 

zu lOsende Aufgabe nach Auffassung der Karnrner nicht zu 

entnehrnen. Soweit neben den kationischen Polymeren und 

den anionischen Tensiden dern Haarfãibemittel weitere 

Substanzen zugefQgt werden, handelt es sich dabei urn die 

Qblichen Zusatzstoffe (siehe beispielsweise Anspruch 17) 

	

5.3 	Ein Facbmann, der sich die Aufgabe stelit, die 

Konditionierung von gefrbten Haaren zu verbessern, wird 

sich jedoch, nach Auffassung der Kammer, demjenigen Stand 

der Technik zuwenden, der sich mit eben diesem Problem 

befaI,t. Die Kammer ist davon Qberzeugt, dag der Fachrnann 

dann die Druckschrift (11) in Betracht ziehen wird. In 

dern Ubersichtsartikel, der sich in ailgerneiner Form mit 

der Shampootechnologie und dem Konditionieren von Haaren 

befa9t, werden sog. Betaine beschrieben, deren Zugabe zu 

Shampoos wegen ihres ausgezeichneten Einflusses auf das 

Haar empfohlen werden. WOrtlich wird ausgefuhrt 'they 

tend to improve wet and dry combing effects and leave the 

hair with the soft conditioned feel. Betaine sind, wie 

1275.D 	 . . .1... 
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in dem Streitpatent auf Seite 2, Spalte 2, Zeilen 63 bis 

65 bergreifend auf Seite 3, Spalte 3, Zeilen 1 bis 48, 

ausgefuhrt wird, zwitterionische Verbindungen mit einer 

vierfach substituierten, d. h. quartäxen Arnmoniumgruppe, 

wenn sie irn Molekül noch eine kovalent gebundene 

Sauregruppe besitzen und die positive und negative Ladung 

intramolekular ausgeglichen ist. 

	

5.4 	Zwar macht die Patentinhaberin geltend, daf, sich die 

Druckschrift (11) nicht auf Haarfärbemittel bezoge, für 

die besondere Bedingungen gelten. Eine schlichte 

Ubertragung des fachrnännischen Wissens bezQglich der 

Vorteile hjnsichtlich des Konditionierens von Haaren, die 

durch Betaine, also amphotere oder zwitterionische 

Tenside, erreicht werden, von Shampoos, wie sie in der 

Druckschrift (11) beschrieben seien, auf in der 

Druckschrift (5) of fenbarte Haarfãrbemittel, wUrde der 

Fachinann nicht vornehinen. Die Kammer konnte dieser 

Auffassung allenfalls folgen, wenn ihr irgendein Hinweis 

vorlage, daf!, der Facbinann einen guten Grund gehabt hãtte, 

diese Anwendung nicht vorzunehinen. Zwar hat die Patent- 

inhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, 

Haarfärbemittel haben einen anderen Viskosittszustand 

als Shampoos, ein Umstand der den Fachrnann davon abhalten 

würde, Betaine in Haarfärbemitteln zu verwenden. Die 

Karnmer ist von diesem Argument nicht uberzeugt und kann 

nicht erkennen, wie der etwas andere Aggregatszustand von 

Haarfärbemitteln den Fachmann daran hindern soilte, im 

Lichte der gesteliten Aufgabe den Haarfrbemitte1n 

amphotere oder zwitterionische Tenside zuzugeben, deren 

verbessernde Wirkung bezUglich der Konditionierung der 

I-Iaare kiar im Stand der Technik durch die Druckschrift 

(11) dokumentiert ist. 

	

5.5 	Ein anderes Argument der Patentinhaberin, warum der 

Fachmann davon Abstand genommen htte, einem aus dem 

Dokurnent (5) bekannten Haarfärbemittel amphotere oder 
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zwitterionische Tenside zuzugeben, urn die Kondi1onieruflg 

der Haare zu verbessern, 1st, daZ durch die amphoteren 

oder zwitterionischen Tenside dem Frbemittel em 

kationisches Element zugegeben werde, und es sei zu 

erwarten, dag durch die gleichzeitige Anwesenheit 

anionischer Tenside, die ein alkalisches Milieu des 

Haarfarbemjttels verursachten, eine Ausfãllung der 

Substanzen eintreten werde. Insbesondere die in der 

Druckschrift (11) beschrlebenen Shampoos arbeiteten In 

saurem Milieu. Die Kammer 1st der Auffassung, dag das 

Problem der entgegengesetzt geladenen Substanzen in em 

und derselben Haarfärbemlttelzubereitung ein dern Fachrnann 

bekannts Problem war, das aber bereits durch die aus der 

Druckschrjft (12) bekannte Zusamrnensetzung gelost gewesen 

1st. Diese Druckschr±ft beschreibt ein Haarshampoo, das 

rnindestens ein anionisches Tensid und mindestens em 

amphoteres oder zwitterionisches Tensid enthalt. 

Zustzlich ist auch die Anwesenheit eines kationischen 

Polymers beschrieben, so dag hier in der Tat bereits em 

Haarshampoo beschrieben 1st, das alle drel Komponenten 

beschreibt, die erfindungsgemag dem Haarf.rbemittel 

zuzugeben sind. Die Kammer geht daher davon aus, dag der 

Umstand entgegengesetztgeladener Substanzen kein 

Hindernis für den Fachmann war, die in der Druckschrift 

(11) aufgezeigte technische Lehre zum Zwecke des LOsens 

der gesteilten Aufgabe auf ein Haarfärbemittel, wie es 

aus der Druckschrift (5) bekannt 1st, anzuwenden. 

5.6 	Letztllch macht die Patentinhaberin geltend, daS der 

nachgewiesene Effekt einer Zugabe von amphoteren oder 

zwitterionischen Tensiden zu der aus der Druckschrift (5) 

bekannten Zusammensetzung auf die Nafkrnmbarke1t eine 

nicht zu erwartende Qualitt aufwiese. Die Kammer stelit 

fest, dai?, der in den oben genannten Vergleichsversuchen 

dokuxnentierte Effekt von 51 % Nafkárnrnbarkeitswiderstarid 

im Falle des erfindungsgema1en Haarfrbemittels gegenQber 

einem NaZkämrnbarkeitswiderstand von 54 % eines Haarfãrbe- 
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mittels, dern keine zwitterionischen Tenside zugesetzt 

sind, zwar eine Verbesserung darstellt; die Karnmer wertet 

diese Verbesserung jedoch als im Rahmen dessen liegend, 

was fur den Fachmann zu erwarten war. Dies auch im Lichte 

des Wertes von 66 % NaIkarnmbarkeitswiderstands für eine 

Zusarnrnensetzung, die neben einern kationischen Polymeren 

ein zwitterionisches Tensid enthielt, dagegen kein 

anionisches Tensid. Die Argumentation der Patent-

inhaberin, daf, diese Versuchsergebnisse erkennbar 

machten, dag die Anwesenheit aller drei beanspruchten 

Substanzen zu dem unerwartet besseren Naf,kämrnbarkeits-

effekt führten, kann deshaib nicht Qberzeugen, well die 

Druckschrift (5) bereits die Anwesenheit eines 

anionischen Tensids beschreibt sowie die Druckschrift 

(12) eine Zusarnrnensetzung, die bereits alle drei 

Komponenten enthält. Uberdies enthalten die vergleichs- 

versuche auch ein Ergebnis bezQglich des Na1känimbarkeits- 

widerstands für eine Zusarnmensetzung, die alle drei 

besagten Kornponenten enthàlt, jedoch das anionische 

Tensid in geringerer Konzentration. Hier wurde em 

Nafkmrnbarkeitswiderstand von 57 % gemessen. Dies besagt 

nach Auffassung der Karnrner, dag im Rahinen von Vergleichs- 

versuchen dokumentiert werden konnte, dag die Welter -

entwicklung eines Haarfãrbemittels, wie es aus der Druck-

schrift (5) bekannt ist, indem eine, dem Fachmann aus der 

Druckschrift (11) bezUglich ihrer konditionierenden 

Wirkung bekannte Substanz zugegeben wird, den erwarteten 

Effekt zeigt. Diese Mafnahine kann nicht als eine 

erfinderische Leistung gewertet werden. 

5.7 	Angesichts der Tatsache, dag die im geriannten 

versuchtsbericht dargelegte und oben diskutierte Qualitãt 

der Verbesserung des Nafkamrnbarkeitswiderstafld5 von 51 % 

bei einem anspruchsgemãien Verhältnis der fraglichen 

Kornponenten zueiriander gegenOber von 54 % bei einern 

Haarfärbemittel, dem keine zwitterionischen Tenside 

zugesetzt sind, im Rahxnen des zu Erwartenden liegt, 

L 
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erubrigt sich eine Durchleuchtung der Frage, ob die 

Konzentratlonen und die besonderen Verhãltnisse zweier 

Komponenten zueinander zu einer Erfindung gefuhrt haben 

kOnnten, da der beste Nafkämmbarkeitswiderstandswert 

gegenuber den für den Stand der Technik gernessenen Weren 

die erfinderische Tãtigkeit nicht begrunden konnte. Der 

Nagkainm.barkeitswiderstand von 57 % bei einem nicht 

anspruchsgemaien Verhaitnis, der also tatschlich grOger 

1st, als derjenige, der für eine ZUsarnmensetzung aus dern 

Stand der Technik gemessen wurde (54 %, siehe oben) kann 

kein uberzeugendes Argument dafür sein, dag die 

besonderen Mischungsverhaltnisse uberraschende Ef fekte 

erg&ben. 

5.8 	Nach alledern 1st sornit ein die erfinderische Thtigkeit 

begrUndender, Qberraschender Effekt nicht zu erkennen. 

Die Verwendung von amphoteren und zwitterionischen 

Tensiden für die LOsung der Aufgabe, die Konditionierung 

von Haaren in Zusamrnenhang mit einern Haarfã.rbemittel zu 

verbessern, mug vielmehr ais eine im Rahrnen des 

handwerklichen KOnnens liegende technische Mafnabrne 

angesehen werden, also als eine normale Weiterentwicklung 

mit einem zu erwartenden Verbesserungseffekt, die gerade 

nicht durch Patentierung behindert werden soil. 
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EntschjduflgSfOrTflel 

Aus diesexi Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 P. Lançon 
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